
10 Joachim Wollasch

Wenn auch Handschriften zu einer herrscherlichen eleemosyna wurden, 
wie sie für die Christusnachfolge des Herrschers und der Herrscherin als 
unabdingbar galt, so entstand auf diese Weise eine Gabe, die im Buch des 
Lebens angerechnet werden konnte. In diesem Zusammenhang ist eine 
Einzelheit zur aktiven Teilnahme des Herrschers an der Liturgie in Erin­
nerung zu bringen. Es gab ja nicht nur den ausführlich bezeugten könig­
lichen Weihnachtsdienst im Spätmittelalter56. Schon die Casus s. Galli 
enthalten die Mitteilung, Kaiser Karl HL, dem der Mönch Tuotilo Tro­
pen, melodisierte Textzusätze, dargebracht hätte, habe selbst ganz be­
stimmte Offerenden, d. h. vom Chor zu singende Offertoriumsgesänge bei 
der Gabenbereitung vor der Opferung in der Meßfeier, verfaßt57. Damit 
ist nichts weniger ausgesagt, als daß der Kaiser selbst liturgische Texte, 
und zwar bezeichnenderweise am liturgischen Ort der Opferung schuf.

Auf dem Hintergrund der von Herrschern eingegangenen klösterlichen 
Verbrüderungen und ihrer Aufnahme in bestimmte Konvente, auf dem 
Hintergrund herrscherlicher Bemühungen, in den über vitae einzugehen 
und auf dem Hintergrund der ekemosynae und Teilnahme von Herrschern 
an der Liturgie, speziell am Meßopfer, wird man den Schenkungen liturgi­
scher Handschriften durch Herrscher besondere Aufmerksamkeit widmen.

Liturgische Handschriften, liturgische Prachthandschriften eingeschlos­
sen, sind zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert häufiger noch als an 
Bischofskirchen oder in Chorherrenstiften in Klöstern hergestellt wor­
den58. Die Klöster waren zu Geschenken für den Kaiser verpflichtet. Wir 
erinnern uns daran, daß zwei der drei Klöstergruppen in der Notitia de 
servitio monasteriorum von 819 munera zu geben hatten59. Unter den mu-
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